
30 | immobilia November 09

PETER BURKHALTER & BORIS GRELL*  

AUSGANGSLAGE UND RECHTSGRUNDLAGEN. 
Privatrechtliche Bestimmungen zur Be-
schränkung von Grundeigentum werden 
im Grundbuch eingetragen und sind be-
reits heute beim zuständigen Grundbuch-
amt öffentlich und zentral zugänglich. 
Demgegenüber ist es heute noch sehr um-
ständlich, die auf einem bestimmten 
Grundstück durch eine Vielzahl von Ent-
scheiden des Gesetzgebers oder der Be-
hörden lastenden öffentlich-rechtlichen 
Beschränkungen zusammenzutragen. 
Denn trotz des verpflichtenden Charak-
ters solcher Eigentumsbeschränkungen 
besteht bis heute hierfür keine zentrale 
Auskunftsstelle. Dem soll durch die Ein-
führung eines Katasters der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
(nachfolgend Kataster) Abhilfe geschaf-
fen werden.

In einem ersten Schritt wurde am 
5. Oktober 2007 das Bundesgesetz über 
Geoinformation (nachfolgend GIG) in Kraft 
gesetzt. Dieses Gesetz bezweckt, dass 
Geodaten über das Gebiet der Schweiz 
den Behörden sowie der Wirtschaft, der 
Gesellschaft und der Wissenschaft für ei-
ne breite Nutzung, nachhaltig, aktuell, 
rasch, einfach, in der erforderlichen Qua-
lität und zu angemessenen Kosten zur Ver-
fügung stehen (Art. 1 GIG). Weiter ist in 

Art. 16 GIG vorgesehen, dass ein Kataster 
der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen eingeführt wird, der über 
diejenigen öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen Auskunft geben 
soll, die nach den Vorschriften des Zivil-
gesetzbuches nicht im Grundbuch ange-
merkt werden. Gestützt darauf erliess der 
Bundesrat die Verordnung über den Kata-
ster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (nachfolgend ÖREBK-
Verordnung). Diese Verordnung ist am  
1. Oktober 2009 in Kraft getreten.1

ZIEL UND ZWECK DER ÖREBK-VERORDNUNG 
UND INHALT DES KATASTERS. Das Ziel des 
Katasters besteht in der Bereitstellung 
von Informationen über Beschränkungen 
des Grundeigentums und anderer dingli-
cher Rechte, die aufgrund eines vor-
schriftsmässigen Entscheids zustande ge-
kommen  sind und räumliche Auswirk- 
ungen auf das Grundeigentum haben. Der 
Kataster informiert möglichst vollständig 
und zuverlässig über eine definierte und 
gegenüber Dritten wirksame rechtliche 
Eigentumsbeschränkung. Er verkörpert 
jedoch nicht selbst das Recht. Dieses be-
ruht auf einem Beschluss, der im Allge-
meinen von der zuständigen kantonalen 
oder kommunalen Behörde, bisweilen 
auch von einer Bundesbehörde, getroffen 

wird.2 Mit der Einführung dieses Katas-
ters soll somit die gegenwärtig unbefrie-
digende Situation bereinigt werden, dass 
ein zeit- und somit auch oft kosteninten-
siver Gang zu diversen Amtsstellen nötig 
ist, um sich überhaupt ein Bild über die 
nicht im Grundbuch eingetragenen, öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-
kungen verschaffen zu können. Zusätzlich 
will der Gesetzgeber mit der Einführung 
des Katasters aber auch die Rechtssicher-
heit steigern, indem die darin vermerkten  
Eigentumsbeschränkungen neben der ra-

schen Verfügbarkeit verbindlich zusam-
mengefasst und für alle interessierten 
Kreise übersichtlich dargestellt sind.

Im Kataster werden in verständ-
licher Form verschiedenste Informatio-
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Nachfolgend würdigen wir den Kataster aus juristischer Warte.

IMMOBILIENRECHT  JUS-NEWS

Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen werden durch den zentralen Kataster transparent (Bild: istockphoto.com).

 Mit der Einführung des 
neuen Katasters können 
zeitintensive Behördengän-
ge reduziert und die 
Rechtssicherheit erhöht 
werden.»
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nen (grafische Elemente und Rechtser-
lasse) der wichtigsten Beschränkungen 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
zusammengeführt und veröffentlicht.3 
So gibt der Katasterauszug – ähnlich wie 
ein Grundbuchauszug – Auskunft über 
sämtliche erfassten graphischen Infor-
mationen (z.B. Plan Nutzungszone) und 
Auskunft über die rechtlichen Normen, 
die für eine Liegenschaft gelten (z.B. 
Baureglement einer Gemeinde). Diese 
Informationen sind jederzeit über das In-
ternet abrufbar; es kann aber auch eine 
Papierkopie oder eine PDF-Datei des 
entsprechenden Katasterauszugs be-
stellt werden (Art. 10 ff. ÖREBK-Verord-
nung). Die Forderung nach Vollständig-
keit der Informationen zu einem Objekt 
soll dem Nutzer garantieren, dass eine 
fehlende Darstellung einer Eigentums-
beschränkung auf einem Auszug bedeu-
tet, dass tatsächlich keine Eigentumsbe-
schränkung dieser Art im Perimeter des 
Auszugs vorliegt.4 Der Auszug kann auch 
beglaubigt werden, womit er den Wert 
eines amtlichen Dokumentes erhält (Art. 
14 ÖREBK-Verordnung).

AUFGABENVERTEILUNG UND ZEITLICHER AB-
LAUF. Bund und Kantone tragen die Aufga-
ben und Kosten der Umsetzung dieses 
Projekts gemeinsam. Unter der Oberauf-
sicht des Bundesamts für Landestopogra-
fie ist der Bund für die strategische Aus-
richtung und Festlegung der minimalen 
Anforderungen an den Kataster verant-
wortlich (Organisation, Verwaltung, Har-
monisierung, Datenqualität, Methoden 
und Abläufe). Demgegenüber regeln die 
Kantone die Organisation für die Führung 
des Katasters und bestimmen die verant-
wortlichen Organe. 

Der Kataster wird in zwei Etappen 
eingeführt: In einer ersten Phase wird der 
Kataster im Rahmen eines Pilotprojekts in 
ausgewählten Kantonen eingeführt. Die 
(grundsätzlich freiwillig) mitwirkenden 
zwei bis fünf Kantone werden im Jahr 2010 
durch das Eidgenössische Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS) bestimmt. Das Pilotprojekt 
dauert voraussichtlich bis Mitte 2015. In 
einer zweiten Phase wird der Kataster bis 
spätestens am 1. Januar 2020 in den rest-
lichen Kantonen eingeführt. 
 

ANZEIGE

1 Neben den erwähnten Rechtsgrundlagen können weitere  
Informationen zum Thema über die Website www.cadastre.ch 
bezogen werden.
2 Vgl. Erläuternder Bericht zur ÖREBK-Verordnung vom  
2. September 2009, S. 12.
3  Vgl. zu den im Kataster erfassten Geobasisdaten  
den Anhang zur Verordnung des GIG, SR 510.620  
(Art. 16 Abs. 2 GIG).
4 Vgl. Erläuternder Bericht zur ÖREBK-Verordnung vom  
2. September 2009, S. 24.

Jedem sein Heim.
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